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Vortrag 

des Gemeinderats an den Stadtrat 

betreffend Ersatzanschaffung von 2 Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungs- 

kameras / Einrichten von 11 Kamerastandorten verbunden mit Tiefbauarbeiten; 

Kreditabrechnung mit Nachkreditbegehren 

 

 

A. Grundlagen 

 

Stadtratsbeschluss 49 vom 20. Februar 1997: Kredit Fr. 470 000.00. 

 

 

B. Allgemeines 

 

Der Stadtrat von Bern hat im Februar 1997 die Ersatzanschaffung von 2 Rotlicht- und Ge-

schwindigkeitsüberwachungskameras / Einrichten von 11 Kamerastandorten verbunden mit 

Tiefbauarbeiten bewilligt. Nach Abschluss der Installationsarbeiten im Frühjahr 2000 wurden 

die Anlagen definitiv in Betrieb genommen. 

 

 

C. Kreditabrechnung 

 

1. Kostenzusammenstellung 

 

Bewilligter Kredit gemäss SRB 49 vom 20. Februar 1997 Fr. 470 000.00 

Effektive Kosten Fr. 473 094.05 

 

Kreditüberschreitung (0,65%) Fr. 3 094.05 

 

2. Teuerungsabrechnung 

 

Kosten Fr. 473 094.05 

Ausgewiesene Teuerung Fr. 0.00 

Indexteuerung Fr. 0.00 

 

Teuerung total Fr. 0.00 

 

3. Abrechnung 

 

Bewilligter Kredit (100%) Fr. 470 000.00 

Kosten Fr. 473 094.05 

 

Mehrkosten total (0,65%) Fr. 3 094.05 
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D. Begründung der Mehr- und Minderkosten 

 

1. Mehrkosten 

 

Der Handaushub vom Schacht bis zum Randstein beim Schermenweg wegen eines zu tiefen 

Zuleitungsrohrs und die Sonderanfertigung eines Knickmasts für das Bollwerk führten zu 

Mehrkosten. 

 

Mehrkosten total Fr. 3 094.05 

 

2. Minderkosten 

 

keine 

 

Minderkosten total Fr. 0.00 

  

3. Zusammenfassung 

 

Mehrkosten gemäss Abrechnung Fr. 3 094.05 

Minderkosten gemäss Abrechnung Fr. 0.00 

 

Mehrkosten per Saldo Fr. 3 094.05 

 

 

E. Prüfung der Abrechnung 

 

Das Finanzinspektorat hat die Abrechnung geprüft und empfiehlt mit Bericht vom 17. Mai 

2001 der zuständigen Behörde die Genehmigung. 

 

 

Antrag 

 

1. Der Stadtrat genehmigt die vom Gemeinderat vorgelegte Kreditabrechnung betreffend 

Ersatzanschaffung von 2 Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungskameras / Ein-

richten von 11 Kamerastandorten verbunden mit Tiefbauarbeiten über Fr. 473 094.05. 

 

 Bewilligter Kredit gemäss SRB 49 vom 20. Februar 1997 Fr. 470 000.00 

 Effektive Kosten Fr. 473 094.05 

 

 Kreditüberschreitung (0,65%) Fr. 3 094.05 

 

2. Für die nicht teuerungsbedingten Mehrkosten bewilligt der Stadtrat gemäss Artikel 52 

Absatz 1 Buchstabe a der Gemeindeordnung einen Nachkredit von Fr. 3 094.05. 

 

 

 

Bern, 4. Juli 2001 

 

Der Gemeinderat 


